
Amtliche Bekanntmachungen

Amtliche Bekanntmachung
Die nächste öffentliche Sitzung des Betriebsausschusses des Kreismu-
seums findet amDienstag, dem 13.09.2022, um 17.00 Uhr im Dümmer-
Museum, Götkers Hof 1, 49459 Lembruch, statt.
Die Tagesordnung und die Sitzungsunterlagen wurden am 06.09.2022
unter www.diepholz.de – Schnell gefunden – Amtliche Bekannt-
machungen veröffentlicht.
Diepholz, den 07.09.2022
Landkreis Diepholz
Der Landrat

Am 3. September 2022 verstarb unser
Kamerad und Ehrenmitglied

Heinz Horstmann
Wir werden sein Andenken in Ehren halten.

Kriegerschützenverein Ströhen

Am 03.09.2022 verstarb unser Feuerwehrkamerad

Heinrich Sandmann
Sein Andenken werden wir stets in Ehren halten.

Freiwillige Feuerwehr Barenburg
Antreten der Kameraden zur Teilnahme an der Trauerfeier

am Donnerstag, dem 08.09.2022 um 13.30 Uhr
an der Friedhofskapelle Barenburg.

Wir trauern um unser Mitglied

Anneliese Löhmann
Wir danken ihr für Ihre Treue zu unserem Verein
und werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren.

Heimatverein Kirchspiel Schmalförden

Gemeinsame Bekanntmachung
der Gemeinde Wagenfeld und der Samtgemeinde Kirchdorf

über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis
und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum

Niedersächsischen Landtag am 09.10.2022
1. DieWählerverzeichnisse zurWahl zumNiedersächsischen Landtag für

die Wahlbezirke der Gemeinde Wagenfeld und der Samtgemeinde
Kirchdorf werden in der Zeit vom 19.09.2022 bis 23.09.2022 an
folgenden Orten während der allgemeinen Öffnungszeiten für wahl-
berechtigte Personen zur Einsichtnahme bereitgehalten:

GemeindeWagenfeld
Rathaus, Zimmer 1
Pastorenkamp 25
49419 Wagenfeld
Samtgemeinde Kirchdorf
Rathaus, Bürgerbüro
Rathausstraße 12
27245 Kirchdorf
Die Orte der Einsichtnahme sind barrierefrei.
Jede wahlberechtigte Person kann die Richtigkeit und Vollständigkeit der
zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen.
Zur Überprüfung der Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten von ande-
ren imWählerverzeichnis eingetragenen Personen habenwahlberechtig-
te Personen nur dann ein Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis,
wenn sie Tatsachen glaubhaft machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das
Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlbe-
rechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre nach § 51 Abs.
1 oder ein bedingter Sperrvermerk nach § 52 Abs. 1 des Bundesmeldege-
setzes eingetragen ist. Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens un-
kundig oder wegen einer Behinderung an der Einsichtnahme und Über-
prüfung des Wählerverzeichnisses gehindert ist, kann sich hierzu der
Hilfe anderer Personen bedienen.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die
Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.
Wählenkannnur,wer indasWählerverzeichnis eingetragen ist oder
einenWahlschein hat.
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann

während der Einsichtnahmefrist, spätestens am 23.09.2022, bei
seiner Gemeinde unter der zu 1. genannten Adresse schriftlich oder
zur Niederschrift einen Antrag auf Berichtigung des Wählerver-
zeichnisses stellen.

3. Wahlberechtigte Personen, die in das Wählerverzeichnis eingetragen
sind, erhalten bis spätestens zum 18.09.2022 eineWahlbenachrich-
tigung.
Wer keineWahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberech-
tigt zu sein, muss dasWählerverzeichnis einsehen und ggf. die Berich-
tigung beantragen, wenn er nicht Gefahr laufenwill, dass er seinWahl-
recht nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte Personen, die nur auf Antrag indasWählerverzeichnis
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahl-
unterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
4.1. eine in dasWählerverzeichnis eingetragenewahlberechtigte Person
4.2. eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte

Person,
a) wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist
für die Berichtigung des Wählerverzeichnisses nach § 5 Abs. 1 des
Nieders. Landeswahlgesetzes versäumt hat,

b) wenn ihr Recht auf TeilnahmeanderWahl erst nachAblauf der An-
tragsfrist entstanden ist,

c) wenn ihrWahlrecht imBerichtigungsverfahrennach§16derNieders.
Landeswahlordnung vom Kreiswahlleiter festgestellt worden und
die Feststellung erst nach Abschluss desWählerverzeichnisses zur
Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist.

Wahlscheine können von in dasWählerverzeichnis eingetragenen wahl-
berechtigten Personen bis zum 07.10.2022, 13.00 Uhr, schriftlich oder
mündlich bei der Gemeinde beantragt werden. Der Schriftform wird
auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch sonsti-
ge dokumentierbare Übermittlung in elektronischer FormGenüge getan.
Telefonische und mit SMS-Kurznachrichten versendete Anträge sind
nicht zulässig. Die beantragende Person muss Familiennamen, Vorna-
men, Geburtsdatum und ihre Wohnanschrift (Straße, Hausnummer,
Postleitzahl, Ort) angeben. Eine wahlberechtigte Personmit Behinderun-
gen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person be-
dienen. Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der
beantragteWahlschein nicht zugegangen ist, so kann ihr bis zum Tag vor
der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. Nicht in das
Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Personen können aus
den unter 4.2 Buchstabe a bis c angegebenen Gründen den Antrag auf
Erteilung eines Wahlscheines noch bis zumWahltage, 15:00 Uhr, stellen.
Gleiches gilt, wenn die wahlberechtigte Person schriftlich erklärt, wegen
einer plötzlichen Erkrankung den Wahlraum nicht oder nur unter nicht
zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen zu können.
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass sie oder er dazu berechtigt
ist. Dies kann nicht durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail
oder durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektronischer
Form erfolgen. Bewerberinnen, Bewerber und Vertrauenspersonen für
Wahlvorschläge sind dabei auf den Kreis naher Familienangehöriger be-
schränkt.
An eine andere als die wahlberechtigte Person dürfen der Wahlschein
und die Briefwahlunterlagen nur ausgehändigt werden; Voraussetzung
ist, dass die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. Von der Vollmacht kann nur
Gebrauch gemachtwerden,wenndie bevollmächtigte Person nichtmehr
als vier wahlberechtigte Personen vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor
der Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlan-
gen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. Wer einen Wahl-
schein hat, kann an der Wahl im für ihn maßgeblichen Wahlkreis (im
Wahlkreis 38-Nienburg/Schaumburg) durch Stimmabgabe in einem be-
liebigen Wahlraum (Wahlbezirk) seines Wahlkreises oder durch Brief-
wahl teilnehmen.
Bei der Briefwahl hat diewahlberechtigte PersondemKreiswahlleiter des
Wahlkreises, in demderWahlschein ausgestellt worden ist, in einemamt-
lichen roten Wahlbriefumschlag
1. ihren Wahlschein sowie
2. in einem besonderen verschlossenen amtlichen blauen Umschlag

ihren Stimmzettel zu übermitteln.
Auf demWahlschein hat diewahlberechtigte Person eidesstattlich zu ver-
sichern, dass sie den Stimmzettel persönlich gekennzeichnet hat. Hat
sich eine wahlberechtigte Person zur Kennzeichnung des Stimmzettels
einer anderen Person bedient, so hat die andere Person eidesstattlich zu
versichern, dass sie den Stimmzettel gemäß dem erklärten Willen der
wahlberechtigten Person gekennzeichnet hat.
Die Stimmabgabe ist rechtzeitig erfolgt, wenn der Wahlbrief spätestens
amWahltag bis 18:00 Uhr beim Kreiswahlleiter eingeht.
Nähere Hinweise darüber, wie die wählende Person die Briefwahl auszu-
üben hat, sind auf demWahlschein angegeben.
Wagenfeld und Kirchdorf, den 07.09.2022
GemeindeWagenfeld Samtgemeinde Kirchdorf
Der Bürgermeister Der Samtgemeindebürgermeister
Kreye Kammacher
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Bauleitplanungen der Samtgemeinde Rehden
und der Gemeinde Barver

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Bauge-
setzbuch (BauGB)
a.) XXXVII. Änderung des Flächennutzungsplanes der

Samtgemeinde Rehden, Änderungsbereich 69 „Erweiterung
Biogasanlage Tengern“
Der Rat der Samtgemeinde Rehden hat in seiner Sitzung am
04.08.2022 die XXXVII. Änderung des Flächennutzungsplanes,
Änderungsbereich 69 „Erweiterung Biogasanlage Tengern“,
gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) zuletzt
geändert durch Art. 2 G zur Erhöhung und Beschleunigung des
Ausbaus von Windenergieanlagen an Land vom 20.7.2022
(BGBl. I S. 1353), beschlossen.

b.) Gemeinde Barver, Bebauungsplan Nr. 7.1 „Erweiterung
Biogasanlage Tengern“
Der Rat der Gemeinde Barver hat in seiner Sitzung am 15.08.2022
beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 7.1 „Erweiterung Biogas-
anlage Tengern“, gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der
Fassung der Bekanntmachung 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)
zuletzt geändert durch Art. 2 G zur Erhöhung und Beschleunigung
des Ausbaus von Windenergieanlagen an Land vom 20.7.2022
(BGBl. I S. 1353), aufzustellen.

c.) Gemeinde Barver, Bebauungsplan Nr. 7 „Biogasanlage
Tengern“ – 1. Änderung
Der Rat der Gemeinde Barver hat in seiner Sitzung am 15.08.2022
beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 7 „Biogasanlage Tengern“
– 1. Änderung, gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der
Fassung der Bekanntmachung 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)
zuletzt geändert durch Art. 2 G zur Erhöhung und Beschleunigung
des Ausbaus von Windenergieanlagen an Land vom 20.7.2022
(BGBl. I S. 1353), aufzustellen.

Die Ratsbeschlüsse zur XXXVII. Änderung des Flächennutzungspla-
nes, Änderungsbereich 69 „Erweiterung Biogasanlage Tengern“,
zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7.1 „Erweiterung Biogas-
anlage Tengern“ und zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7
„Biogasanlage Tengern“ werden hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB
bekannt gemacht.
Die Abgrenzungen der räumlichen Geltungsbereiche sind in der nach-
folgenden unmaßstäblichen Übersichtskarte dargestellt.
XXXVII. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde
Rehden, Änderungsbereich 69 „Erweiterung Biogasanlage
Tengern“ Gemeinde Barver, Bebauungsplan Nr. 7.1 „Erweiterung
Biogasanlage Tengern“ Gemeinde Barver, Bebauungsplan Nr. 7
„Biogasanlage Tengern“ – 1. Änderung

Gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) zuletzt geändert
durch Art. 2 G zur Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von
Windenergieanlagen an Land vom20.7.2022 (BGBl. I S. 1353), ist die Öf-
fentlichkeit möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke
der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die
Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebietes in Betracht kommen,
und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich zu un-
terrichten; ihr ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben.
Hiermit wird zur Teilnahme an der frühzeitigen Öffentlichkeitsbetei-
ligung

am Donnerstag, den 15.09.2022, um 18.00 Uhr
im Dorfgemeinschaftshaus (MZH) der Gemeinde Barver,

Am Sportplatz 335, 49453 Barver
eingeladen.
Jedermann ist berechtigt, an der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteili-
gung teilzunehmen und Planungsbeiträge vorzubringen.
Rehden, den 06.09.2022 Samtgemeinde Rehden

Der Samtgemeindebürgermeister
Kiene

Gemeinde Barver
Der Gemeindedirektor

Kiene

Jetzt spenden!
Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE59 6012 0500 0007 7800 06
BIC: BFSWDE33STG

Ostafrika von
Hunger bedroht
In Ostafrika bedroht die schwerste Dürre seit
Jahrzehnten das Leben von Millionen Menschen.
In Äthiopien und Kenia tut ChildFund alles,
um die Not der Menschen zu lindern.

Bitte helfen Sie uns dabei, jetzt Leben
zu retten. Jede Spende zählt!

www.childfund.de/duerre-afrika

Es fällt uns schwer, die passendenWorte zu finden, ...
... denn was Du für uns gewesen bist, dafür ist jeder Dank zu klein.
Viele schöne Erinnerungen werden für immer in uns lebendig sein.
Dich leiden sehen und nicht helfen können, war unser allergrößter Schmerz.
Wenn wir Dir auch die Ruhe gönnen, ist doch voller Trauer unser Herz.
Immer für alle und wenig für sich, ein Leben lang fleißig – Wir lieben Dich!

Für uns völlig unerwartet müssen wir Abschied nehmen von
meinem lieben Mann und Papa, unserem herzensguten Opa und Ur-Opa,

meinem lieben Bruder und Schwager

Tischlermeister

Karlfried Rennegarbe
* 10.08.1938 † 03.09.2022

In Liebe und Dankbarkeit:
Deine Angela mit Anette
Matthies und Julia mit Lia
Marieke und Leonard
Ilse und Jürgen

Brockum, Schulstraße 24

Die Trauerfeier findet amFreitag, dem9. September 2022, um 13.00Uhr in der Kirche
zu Brockum statt.

Anstelle freundlich zugedachter Blumen bitten wir um eine Spende für die Ukraine,
Konto: Anette Rennegarbe, Stichwort: „Hilfe für die Menschen in der Ukraine“,
IBAN: DE 27 4909 2650 0514 6295 01, BIC: GENODEM1LUB

Unser Ehrenmitglied

KurtRieß
ist verstorben.

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
Schießvereinigung Heeder-Fladder und Umgebung e.V.

Nun ruhen still die Hände, die einst so viel geschafft,
Du gingst nun Heim in Frieden, Dein Tagewerk ist vollbracht.

Wir nehmen Abschied von
unserem Firmengründer und Seniorchef

Karlfried Rennegarbe
der am 3. September 2022 im Alter

von 84 Jahren verstorben ist.

Das Unternehmen, dem sein ganzes Wirken und
Schaffen galt, war viele Jahrzehnte sein Lebensinhalt.

Wir werden ihn stets in bester Erinnerung behalten.

Die Mitarbeiter der
Tischlerei Rennegarbe GmbH

Brockum

Schützenverein Brockum
Männergesangverein

Brockum
Zur Beerdigung

unseres Vereinskameraden
KarlfriedRennegarbe

treten wir am Freitag,
dem 9.9.2022, um 12.30 Uhr
in den Vereinslokalen an.

Ich bin wieder fit.
Sport hilft, Hürden zu überwinden.
Hindernisläuferin Antje Möldner-Schmidt
erkrankte mit 25 Jahren an Krebs

SPENDENKONTO IBAN:
DE65 3705 0299 0000 9191 91

Sterbefälle aus der Nachbarschaft
Karlfried Rennegarbe * 10.08.1938 † 03.09.2022
49448 Brockum, Schulstraße 24. Trauerfeier: Freitag, 09.09.2022, 13.00 Uhr,
Kirche Brockum. Bestattungen Rennegarbe, Brockum.

Sie kann sich nicht mehr über Blumen freuen.
Sie kann nicht mehr mit den Gymnastikgruppen und

Handarbeitsgruppen lachen.
Sie kann nicht mehr den Sonnenuntergang bewundern,

denn ihre Kraft war zu Ende und ihre Erlösung ist Gnade.

Du hast uns in unserem Leben begleitet,
nun müssen wir Abschied von Dir nehmen.

Friedrich Lorch
Markus Dietzschold und Frau

Familie Andreas Lorch
Familie Reinhard Lorch
Familie Herbert Lorch

49419 Wagenfeld-Ströhen

Die Trauerfeier findet am Donnerstag, dem 8. September 2022,
um 11.00 Uhr in der Friedhofskapelle zu Ströhen statt.

Von Beileidsbekundungen am Grab bitten wir abzusehen.

Ilona Dietzschold
geb. Tegtmeier

* 16.11.1944 † 04.09.2022
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